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Ohnmächtige Kantonsplanung? -
Gedanken eines Kantonsplaners

Résumé
Le canton peutparticiper
à améliorer la situation
concernant le phénomène

de dispersion de
l'habitat. Il faut qu'il arrive à

convaincre les
décideurs en aménagement
du territoire des avantages

et des conséquences

des différentes
possibilités offertes. Un
système d'incitation estplus
efficace que les systèmes

contraignants trop
souvent utilisés. Les

arguments incitatifs ne

sont pas suffisants. Il
faut également apprendre

à argumenter de
manière politique et économique,

car les personnes
que nous devons
convaincre sont des politiciens

et des économistes,

pas des aménagis-
tes. L'administration
cantonale doit apprendre à

mieux communiquer les

enjeux de l'aménagement

du territoire.

Christian Wiesmann,

Kantonsplaner,

Kanton Freiburg

Die Fakten sind klar, die Siedlungsentwicklung
geht landesweit ungebremst weiter. Seit den

70er Jahren, als zum ersten Mal errechnet wurde,

dass in der Schweiz pro Sekunde 1 m2 Land

verbaut wird, ist «man» sich allgemein und

offiziell einig, dass das nicht gut ist. Doch was hat

die Gesellschaft, die Politik dagegen unternommen?

Man könnte meinen genügend: das

Raumplanungsgesetz verlangt schliesslich den
haushälterischen Umgang mit dem Boden, und offiziell

wird auf allen Ebenen die Siedlungsentwicklung
nach innen gefordert. Und trotzdem hat sich
nichts verändert. Was ist zu tun?

Eigentlich wäre es sehr einfach, doch die schönen

und richtigen Konzepte taugen nichts, wenn
die Leute davon nicht in dem Masse überzeugt

sind, dass sie sie auch unbedingt durchsetzen

will! Das istkein raumplanerisches Problem
sondern ein gesellschaftliches.
Ich pflege zu sagen, dass richtig angewendete

Raumplanung schmerzt. Solange die in unserer
Gesellschaft für die Raumplanung zuständigen

Entscheidungsträger von den Konzepten und

Vorgaben nicht vollständig überzeugt sind, werden

sie diesen Schmerz nicht zufügen wollen...
Damit will ich aber nicht etwa sagen, dass die

gesamte Verantwortung für die heutige Situation

bei den Entscheidungsträgern liegt. Auch wir
Raumplanerinnen haben unseren Teil an

Verantwortung zu übernehmen. Zuerst müssen wir die

raumplanerisch richtigen Konzepte und Vorgaben

erarbeiten. In der heute schnelllebigen Zeit

hat das in Form von Richtungsvorgaben und nicht

von fertig ausgestalteten Bildern zu geschehen.
Das fertige Bild wird von der Gesellschaft gestaltet.

Es ist nicht an der Raumplanung zu bestimmen,

was die Gesellschaft will. Die Raumplanerinnen

haben aber den ausserordentlich wichtigen

Auftrag zu erfüllen, den Entscheidungsträgern

die räumlichen Konsequenzen ihrer
Handlungen aufzuzeigen und vor den Folgen zu warnen.

Mit dem kantonalen Richtplan gibt der Kanton

den Gemeinden die Zielrichtung vor. Da dies aber

nicht ausreicht, muss er in vermehrtem Mass als

bisher gleichzeitig auch Anreize schaffen, diese

Ziele auch zu erreichen. Ein Gebotssystem wird

weniger leicht angewendet als ein Anreizsystem.
Im Richtplan des Kanton Freiburg wird die Bau-

zonengrösse nicht mehr durch die Einwohnerkapazität

berechnet sondern durch effektive
Fläche. Wer also mehr Dichte zulässt, ermöglicht auf

der zugelassenen Fläche mehr Einwohner. Wir

hoffen, die Gemeinden dadurch zur Bestimmung

von höheren Dichten zu animieren.

Anreiz ist das Eine. Eine weitere überaus wichtige

Arbeit ist die Überzeugungsarbeit. Ich habe

die Erfahrung gemacht, dass wir Raumplanerln-

nen lernen müssen, dafür nicht nur raumplanerisch,

sondern politisch und ökonomisch
argumentieren zu können. Dies ist nötig, weil wir ja

nicht Raumplaner überzeugen müssen, sondern

Politiker, Investoren und Grundeigentümer. Wir
müssen die Argumentation in deren Denkschemen

machen, nicht in unseren.
In unserem kantonalen Richtplan propagieren
wir auch die vertragsgerichtete Planung. Den

Gemeinden wird dabei aufgezeigt, dass sie durch

Vereinbarungen mit den Grundeigentümern die

Entwicklung und die Dichte besser im Griff
haben können, und vor allem, dass dies im

allgemeinen Interesse, welchem sie verpflichtet sind,

besser dienen kann.

Die kantonale Verwaltung muss den Sinn dieser

neuen Instrumente kommunizieren. Dieses wurde

bisher zu wenig konsequent gemacht. Unsere

Erfahrung zeigt eindeutig, dass direkte Kommunikation

durchaus Erfolge bringt.
Von Ohnmacht der Kantonsplanung kann also

nicht die Rede sein. Wir müssen aber lernen aus
den vorgetrampelten Pfaden hinaus zu kommen,

und neue Wege zur sinnvollen Nutzung unseres
Bodens zu finden. Wichtig dabei ist vor allem eine

vermehrte Überzeugungsarbeit, auch mit nicht
raumplanerischen Argumenten. Dies sind wir am

Lernen.
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